


Nutzungsbedingungen Uferparzelle am Brandstättersee und Waller-Hotspot 2026
	---Diese Ausfertigung besitzt Ihre Gültigkeit bis zur Pachtauflösung oder bei Neufassung der Pachtbedingungen--- 

· Die Pacht eines Angelplatzes ist an dem Erwerb einer Sonderlizenz gebunden.
· Das Nutzungsrecht der Uferparzelle beinhaltet nicht das Recht zu angeln oder zu baden.
· Für einen bestimmten Zustand bzw. Ausgestaltung der Uferparzelle und des Wassers wird keinerlei Gewähr und Haftung übernommen, auch dann nicht, wenn Schäden durch höhere Gewalt aufgetreten sind.
· Die Laufzeit der Pacht beginnt bei Saisonstart durch Einzahlung des jährlichen Pachtzinses und endet jährlich bei Saisonschluss, ohne dass die Vereinbarung gekündigt werden muss.
· Der Zutritt zur Anlage bzw. zum Pachtgrund ist außerhalb der Saison und Öffnungszeiten verboten. 
· Der Pächter hat jährlich zu Saisonende unaufgefordert eine verbindliche Pachtzusage zu geben.
· Ohne verbindliche Pachtzusage, wird der Platz ohne Rücksprache neu vergeben. 
· Die Vergabe des Pachtgrundes obliegt dem Bewirtschafter.
· Eine Afterpacht durch den Lizenznehmer ist nicht gestattet. 
· Gäste haben das Areal unaufgefordert bis 20 Uhr zu verlassen.
· Die Einhaltung der Schrankenbestimmungen laut Homepage und Vordruck laut Beilage Lizenz.
· Bei Pachtauflösung gehen Einrichtungen entgeltlos auf den Verpächter über. 
· Bei Pachtauflösung ist der Platz bis Saisonschluss vollständig geräumt zu übergeben.
· Die jährliche Zahlung des Pachtzinses hat spätestens 8 Wochen nach Saisonstart zu erfolgen. 
· Adaptierungen des Uferbereiches bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung des Bewirtschafters bzw. des Verwalters.
· Der Angelplatz ist auf Kosten des Lizenznehmers sauber zu halten und zu pflegen. 
· Mäharbeiten sind von Montag bis Samstag von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr gestattet. 
· Müll ist auf eigene Kosten zu entsorgen und darf keinesfalls auf dem Platz gelagert werden.
· Weder Rasenmäher noch Treibstoffe, Öle, Düngemittel und Gifte dürfen auf der Parzelle verwendet noch gelagert werden.
· Die Verwendung eines Benzinaggregats ist verboten.
· Die Wurfrichtung ist mit den jeweils angrenzenden Pächtern im Konsens festzulegen.
·   Die Angelschnüre sind bei Badebetrieb abgesenkt zu halten. 
· Es besteht Haftungsausschluss von Seiten des Verpächters gegenüber dem Pächter für parkende oder dauerhaft abgestellte Fahrzeuge wie KFZ, Wohnmobil, Wohnwagen oder Anhänger sowie deponierter Fischereiausrüstung oder Einrichtungen am Angelplatz und Saison-Parkplatz. Dies betrifft vorwiegende Schäden die durch Wind, Sturm, Hochwasser oder Diebstahl eintreten können. Es wird dem Pächter dringend empfohlen eine geeignete Versicherung dafür abzuschließen.  
· Der Lizenznehmer haftet für alle von ihm verursachten Schäden die am Ufer, im Gewässer oder am Fischbestand entstehen. Im Schadensfall trifft den Lizenznehmer die Beweislast dafür, dass ihn kein Verschulden trifft.
· Auf Schwimmer ist besondere Rücksicht zu nehmen.
· Nachtruhe ist um 22 Uhr. 
· Den Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten.



     	 	 			 



